
Elterngeld, Elternzeit, Sommerferien (NRW)
Beitrag von „Schiri“ vom 6. Mai 2025 10:25

Hallo zusammen!

Ich befürchte, das Thema gab es schon und ich habe es nur nicht gefunden. Entsprechende
Hinweise nehme ich gerne an!

Es geht dieses Mal um meine Frau (ebenfalls Lehrkraft, NRW). Unser Kind ist im Juli 2024
geboren und sie hatte Elternzeit bis Juli 2025 angemeldet. Jetzt haben wir den neuen EZ-Antrag
gestellt, weil sie unterhälftig TZ arbeiten will. Die beiden EZ-Anträge dürfen auch nahtlos
ineinander übergehen, obwohl sie in den Ferien liegen. Die TZ in EZ greift aber erst ab dem
ersten Schultag. Ist das so korrekt? Grundsätzlich finde ich ja nachvollziehbar, dass man sich
keine "arbeitsarmen" Ferien bezahlen lassen kann, aber im konkreten Fall lagen ja dann zwei
Sommerferien in der EZ, obwohl davor und danach gearbeitet wurde. Das erscheint mir etwas
unverhältnismäßig.

Jegliche Gedanken dazu (auch wenn sie meiner Sichtweise widersprechen) sind herzlich
willkommen :).

Danke!
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